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Information zum Datenschutz 
 
 
Liebe Studentinnen und Studenten, 

 
 
in Ihrer Ausbildung ist es unvermeidbar, dass Sie mit personenbezogenen Daten konfrontiert werden. Das 
kann beispielsweise in Forschungsprojekten, in Praktika oder auch in der Tätigkeit als studentische Hilfs- 
kraft sein. Für Sie als Studierende an der Evangelischen Hochschule Berlin gilt für den Schutz der Daten 
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, das Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(DSG-EKD) und das Berliner Datenschutzgesetz. 
Gem. den in den Gesetzen genannten Vorschriften sind Sie verpflichtet, das Datengeheimnis zu wahren. 
Diese Verpflichtung besteht auch über das Ende Ihres Studiums an der EH-Berlin hinaus. 
Die genannten Gesetze und nachgeordnete Vorschriften regeln die Verwendung von personenbezogenen 
Daten. Dabei ist es grundsätzlich nicht von Belang, ob diese Daten „digital“ (in Datenbanken, Dateien, IT- 
Systemen/-Applikationen etc.) oder „analog“ (Karteikarten, Akten etc.) verwendet werden. 

 
 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be- 
stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 
Daten über Unternehmen sind grundsätzlich keine personenbezogenen Daten. Aber Achtung: sofern es 
sich um Einzelgewerbetreibende, Freiberufler oder eine sog. Ein-Mann-GmbH handelt, ist ein Personenbe- 
zug grundsätzlich anzunehmen. Gehen Sie im Zweifel bei Daten immer davon aus, dass ein Personenbe- 
zug vorliegt und fragen Sie bei ihrem Vorgesetzten oder dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten nach, 
wenn Sie unsicher sind, wie Sie mit den Daten umgehen sollen. 

 
 
Das BDSG unterscheidet verschiedene Verarbeitungsvorgänge bei der Datenverarbeitung: 
Erheben:                   ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen 
Verarbeiten:              ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren oder 

Löschen von Daten 
Nutzen:                     ist jede Verwendung personenbezogener Daten, die nicht Erheben oder 

Verarbeiten ist 
Nach § 4 Abs. 1 BDSG ist die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten nur 
zulässig, soweit das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der 
Betroffene eingewilligt hat. 

 
 
Beachten Sie bitte auch, dass personenbezogene Daten grundsätzlich beim Betroffenen zu erheben sind. 
Wir fühlen uns dem Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit (§ 3a BDSG) verpflichtet. So- 
fern nicht anders angeordnet, tragen Sie bitte Sorge dafür, so wenig personenbezogene Daten wie möglich 
zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 
Den betrieblichen Datenschutzbeauftragten an der EH Berlin erreichen Sie immer per Mail unter der Adres- 
se: datenschutz@eh-berlin.de 

mailto:datenschutz@eh-berlin.de
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Auszug aus dem Bundesdatenschutzgesetz: 
 
 
§ 5 Datengeheimnis 
Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, 
zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit sie bei nicht-öffentlichen Stellen be- 
schäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis be- 
steht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

 

 
 
§ 7 Schadensersatz 
Fügt eine verantwortliche Stelle dem Betroffenen durch eine nach diesem Gesetz oder nach anderen Vor- 
schriften über den Datenschutz unzulässige oder unrichtige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner 
personenbezogenen Daten einen Schaden zu, ist sie oder ihr Träger dem Betroffenen zum Schadensersatz 
verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit die verantwortliche Stelle die nach den Umständen des Falles 
gebotene Sorgfalt beachtet hat. 

 
 
 
§ 43 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung mit § 4e Satz 2, eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig macht, 
2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Satz 3 und 6, einen 

Beauftragten für den Datenschutz nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig bestellt, 

2a. entgegen § 10 Absatz 4 Satz 3 nicht gewährleistet, dass die Datenübermittlung 
festgestellt und überprüft werden kann, 

2b. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 einen Auftrag nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise erteilt oder entgegen § 11 Absatz 2 Satz 4 sich nicht vor Beginn der Datenverarbeitung von der Einhal- 
tung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen überzeugt, 

3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
unterrichtet oder nicht sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis erhalten kann, 

3a. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 4 eine strengere Form verlangt, 
4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezogene Daten übermittelt oder nutzt, 
4a. entgegen § 28a Abs. 3 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 
5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort bezeichneten Gründe oder die Art und 

Weise ihrer glaubhaften Darlegung nicht aufzeichnet, 
6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezogene Daten in elektronische oder gedruckte Adress-, Rufnum- 

mern-, Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt, 
7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme von Kennzeichnungen nicht sicherstellt, 
7a. entgegen § 29 Abs. 6 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt, 
7b. entgegen § 29 Abs. 7 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

unterrichtet, 
8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig benachrichtigt, 
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8a. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, entgegen § 34 Absatz 1a, 
entgegen § 34 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 34 Absatz 2 
Satz 5, Absatz 3 Satz 1 oder Satz 2 oder Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Auskunft 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder entgegen § 34 Absatz 1a Daten nicht 
speichert, 

8b. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 3 Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt, 
8c. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 4 den Betroffenen nicht oder nicht rechtzeitig an die andere Stelle verweist, 
9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne Gegendarstellung übermittelt, 
10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Maßnahme nicht duldet oder 
11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt. 
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder  

verarbeitet, 
2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf 

mittels automatisierten Verfahrens bereithält, 
3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder einem an- 

deren aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien verschafft, 

4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, durch 
unrichtige Angaben erschleicht, 

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 Satz 1 oder 
§ 40 Abs. 1, die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt, 

 

5a. entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss eines Vertrages von der Einwilligung des 
Betroffenen abhängig macht, 

 

5b. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder 
Meinungsforschung verarbeitet oder nutzt, 

 

6. entgegen § 30 Absatz 1 Satz 2, § 30a Absatz 3 Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 ein dort 
genanntes Merkmal mit einer Einzelangabe zusammenführt oder 

 

7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht. 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen 
des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirt- 
schaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reichen die in Satz 1 ge- 
nannten Beträge hierfür nicht aus, so können sie überschritten werden. 

 
 
 

§ 44 Strafvorschriften 
(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen 
anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche Stelle, der Bundes- 
beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und die Aufsichtsbehörde. 

Patientendatenschutz 
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Der Schutz von Patientendaten ist ein wichtiges Rechtsgut, das gilt insbesondere für die sehr sensiblen, intimen und 
zum Teil existenziellen Informationen im psychiatrischen Versorgungssystem. 
Patientendaten sind alle Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines bestimmten oder be- 
stimmbaren Patienten. Patientendaten sind auch die personenbezogenen Daten von Angehörigen und anderen Be- 
zugspersonen des Patienten sowie sonstiger Dritter, die dem Krankenhaus im Zusammenhang mit der Behandlung 
bekannt werden. Außer den in automatisierten Dateien gespeicherten oder in Karteien oder Krankenakten aufge- 
zeichneten Daten gehören auch die auf andere Weise festgehaltenen Informationen über den Patienten dazu (z.B. 
Röntgenaufnahmen, graphische Aufzeichnungen wie EKG, Blut- und Gewebeproben usw.). Auch auf mündlichem  
Wege erlangte und nicht aufgezeichnete Kenntnisse über seine persönlichen oder sachlichen Verhältnisse sind Pati- 
entendaten. 

 
 
Der besondere Schutz von Patientendaten ergibt sich aus der 
Kombination der Datenschutzgesetze BDSG und LDSG mit 
- § 203 Strafgesetzbuch (StGB; Verletzung von Privatgeheimnissen), 
- § 97 Strafprozessordnung (StPO; Beschlagnahmefreie Gegenstände), 
- § 53 StPO (Zeugnisverweigerungsrecht für bestimmte Berufsgruppen), 
- Sozialgesetzbuch V u.a. 
- Musterberufsordnung für Ärzte (§ 9 Schweigepflicht, §10, Dokumentationspflicht). 
- Richtlinien von KBV, Bundesärzte-/-psychotherapeutenkammer, Landeskammern. 


